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► Im Frühjahr 1991 etablierte die Hamburger Schwesternschaft 
die erste Rettungsdienstschule im Verband. Grundlage dafür 
war das 1989 in Kraft getretene Gesetz über die zweijährige 
Rettungsassistentenausbildung in Deutschland (RettAssG). 

Die Schule, ansässig am Hamburger DRK-Krankenhaus, 
etablierte neben der zweijährigen Ausbildung Fort- und Wei-
ter bildungen für Rettungswachen in Hamburg und Umland. 
Im Zuge der ersten Ausbildungsgänge stellten sich verschiede ne 
Mängel heraus. So gab es im ersten Ausbildungsjahr lediglich 
den Wechsel zwischen schulischer und klinischer Ausbildung. 
Der eigentliche Teil, der Rettungsdienst (RD), kam mit einem 
dreiwöchigen Schnupperpraktikum viel zu kurz. Neben dem 
zu zahlenden Schulgeld gab es zudem im ersten Ausbildungs-
jahr noch kein Gehalt, erst das zweite Jahr fand inklusive Ver-
gütung und rettungsdienstlicher Praxis statt.

Im Jahr 2000 wechselte das kleine Team der RD-Schule in 
das Bildungszentrum Schlump (BZ) – Zentrum für Gesund-
heitsberufe in Hamburg-Eimsbüttel. Hier entwickelte sich der 
rettungsdienstliche Bildungszweig neben den Weiterbildun-
gen in der Pfl ege zur zweiten Säule des BZ.

Schon Ende 1999 gab es erste Impulse der DRK-Schullei-
ter, das bestehende Gesetz zu überarbeiten, um eine dreijährige, 
vergütete Ausbildung zu entwickeln. Auch die Schulleitung 
des BZ beteiligte sich auf Bundesebene an diversen Arbeits-
gruppen. Diese formierten sich unter Leitung des DRK-Gene-

ralsekretariats in Berlin zu den Themen schulische, klinische 
und rettungsdienstliche Ausbildung. Darüber hinaus standen 
sowohl die Ausbildungsfi nanzierung als auch eine gerechte 
Ausbildungsvergütung im Fokus der AGs. Sämtliche Vor-
schläge wurden nach und nach dem Gesundheitsministerium 
unterbreitet – letztlich entstand nach über 20-jähriger Warte-
zeit ein umfassendes Gesetz zur Etablierung einer neuen Be-
rufsausbildung im Rettungsdienst und löste somit das Provi-
sorium ab.

Das Notfallsanitätergesetz (NotSanG) ist vom Bundesmi-
nisterium für Gesundheit analog dem Krankenpfl egesetz von 
2003 entwickelt worden. Voraussetzung für die Ausbildung 
nach dem NotSanG ist zum einen die gesundheitliche Eignung 
zur Ausübung des Berufs, zum anderen ein mittlerer Schul-
abschluss. Die Einstellung sowie die Vergütung der Auszubil-
denden erfolgt nun durch Rettungsdienstträger/-betreiber, die 
theoretische Ausbildung übernimmt federführend eine Be-
rufsfachschule. Diese organisiert und verantwortet zudem die 
Verbindung zwischen den drei Ausbildungsorten Schule, Kli-
nik und Rettungsdienst. Das Team der Berufsfachschule für 
Notfallsanitäter im BZ zählt neben der Schulleitung mittler-
weile sechs festangestellte Lehrer. Diese zeichnen sich durch 
fachliche, personale, soziale und methodische Kompetenz aus 
und sichern die Einhaltung der allgemein anerkannten ret-
tungsdienstlichen, medizinischen und weiterer bezugswissen-

30 Jahre Berufsfachschule 
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schaftlichen Erkenntnisse. Ein besonderer Fokus wird hierbei 
auf die eigenverantwortliche Durchführung und teamorien-
tierte Mitwirkung, insbesondere bei notfallmedizinischen, 
situativen Einsatzbedingungen, gerichtet. 

Eine Schule entsteht – eine Schule entwickelt sich …

Im Sommer 2014 stand die erste Unterstufe der Berufsfach-
schule „Ausbildung zur Notfallsanitäterin/zum Notfallsani-
täter“ am Bildungszentrum Schlump der DRK-Schwestern-
schaft Hamburg in den Startlöchern. Schule defi niert sich u. a. 
durch institutionelle Rahmenbedingungen: Dieser Rahmen 
ist schnell aufgebaut. Das gelang 2014 und in den Folgejahren 
am Bildungszentrum. So entstanden aussagekräftige Stunden-
pläne und ein verbindlicher Lehrplan wurde entwickelt – um 
nur zwei Beispiele zu nennen. Aber andere Aspekte müssen 
ebenso ihre Berücksichtigung fi nden, wenn „Schule“ gelingen 
soll. 

Drei Jahre Berufsausbildung – drei Jahre werden die Schü-
ler durch die Höhen und Tiefen der Ausbildung begleitet. 
Sie sind 18 Jahre jung – sie werden zum ersten Mal in ihrem 
Le ben am Lernort Betrieb mit Leid konfrontiert, zum ersten 
Mal sind sie verantwortlich, wenn es Menschen schlecht 
geht, sie ab solvieren ihren ersten Nachtdienst oder sie star-
ten z. B. mit einem Lebensalter von 45 Jahren in den jungen 
Beruf. Unsere Klassen sind gefüllt mit jungen Menschen und 
mit Persönlichkeiten, die bereits eigene Kinder großgezo- 
gen haben und in ihrer zweiten oder dritten Ausbildung 
stehen. 
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Die Ausbildung zur Notfallsanitäterin/zum Notfall-
sanitäter gliedert sich in drei Bereiche:

• Schule: 1.920 Stunden
• Klinik: 720 Stunden
• Rettungsdienst: 1.960 Stunden

Nach drei Jahren Ausbildung folgt die staatliche drei-
teilige Abschlussprüfung.

Für die klinische und rettungsdienstliche Praxis aus-
bil dung ist eine berufspädagogische Zusatzqualifi kation 
von min. 300 Std. analog der Praxisanleiteraus bildung 
in der Pfl ege erforderlich.

Die Hauptlast von Begleitung, Konfl iktmanagement, Bil-
dung und ein Stück weit von Erziehung liegt in den Händen 
der Klassenlehrer dieser heterogenen Lerngruppen. Die Aufga -
be „Klassenlehrer“ gab es bisher am Bildungszentrum nicht – 
sie musste detailliert beschrieben, bei den Lehrenden bewor-
ben und vor allem vorgelebt werden. Das ist ein Prozess, der 
Kraft und Geduld seitens des Verantwortlichen verlangt. Und 
dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Wir führten re-
gelmäßige vertrauensfördernde Einzelgespräche mit den Schü-
lern ein, wir integrierten Besuche auf den Rettungswachen 
in unsere Stundenpläne, wir entwickeln unsere kommunika-
tiven Fertigkeiten weiter, wir analysieren unseren Unterricht, 
wir führten ein Fremdsprachenzertifi kat „medical English“ 
ein … Ja, Schule hat einen institutionellen Rahmen – aber Lehre 
ist u.a. auch Kommunikation, Bereitstellung von Fachwissen, 
Selbstrefl exion und Einfühlungsvermögen seitens der Leh-
renden für die Schüler. Und das alles am besten sofort, mit 
Nachdruck und ohne Abstriche. Jeder, der verantwortlich an 
Schule mitgearbeitet hat, weiß es: Lehrer sind keine Einzel-
kämpfer, keine Selbstdarsteller, sondern müssen sich konti-
nuierlich austauschen. Gespräche über Lerninhalte und Me-
thoden sind ebenso von Bedeutung wie Gespräche über den 
Entwicklungsstand von Schülern. Ohne ein kritisches Mitei-
nander ist motivierender Unterricht nicht denkbar. Ein Blick 
zurück und ein Blick nach vorne lenken den Fokus auf das 
Wesentliche: Eine Schule zu gründen, ist leicht gemacht – sie 
weiterzuentwickeln, ist harte Arbeit. Unsere Berufsfachschule 
entwickelt sich.

Die Ausbildung in der Übersicht 


